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©ebieie treiben? 3m geeinten (Europa roirb man boct) jebem Solk feine
Cgigenart, feine Sitten unb ©ebräuctje unb nictjt gulefet feine Sprache
laffen miiffen

©s märe aifo 3eit, baff bie frangöfifdje Sdjuloertoaltung bas Sd)ul=
problem im ©Ifafj in europciifdjem unb nidjt in engftirnig nationalem
©eifte beljanbelte."

oder Hein?

3m Sriefkaften non 9îr. 7/1949 haben mir auf bie Süage, ob in
einem geroiffen ©urdjgang „aufteilen oon 3ml)rräöern" ober „SInftellen"
oerboten fei, erklärt, bas fei ein ©rental!; oorgugieljen fei bie Älein=
frfjretbung, raeil es fid) bodj um ein 3eitmort l)anble. ©arauf ermibert
uns ein erfahrener Korrektor — offenbar mit 9ted)t:

3d) fürd)te, Sie hoben mit bem legten Slbfchnitt 3h^er "älntioort an
S3. S3., 3. unter meinen „gefeijestreuen" Kollegen etroeldje 33ern?irrung
geftiftet. ©s honbelt fidj h^r meiner ïïuffaffung nad) burchaus nictjt
um einen ©rengfall ; id) mürbe nur bie ©rojffcfjreibung als ridjtig gelten
laffen.

©üben gibt uns gmar für ben oorliegenben 3mll keine ausreidjenbe
Slntroorf. ©r belehrt uns nur gang allgemein, bah S3örter aller 2lrt
grofj gu fdjreiben feien, „roenri fie als ipauptmörter gebraucht roerben",
unb unter bem Sütel „©runbformen" gibt er einige Seifpiele, oon benen
keines für unfern Sfall pafjt. ©ie fchroierige 3üage ift aber gerabe bie,
mann eine ©runbform „als 5)auptroort gebraucht" ift.

S3ir muffen aifo hier, roie fo oft, gur Abklärung einer 9ted)tfchreib=
frage bie Sprachlehre gu 5)ilfe rufen, ©ann kommen mir gu folgenbem
©rgebnis :

©ie ©runbform bes 3eitroortes mirb grofj gefdjrieben
1. roenn bas ©efdjledjtsroort baoor fteht: „3n biefem ©urdjgang

ift bas Snftellen oon Srahrräbern oerboten";
2. nad) einem Sorroort; benn bas Sorroort fteht beim Jçjauptroort

unb „regiert feinen 5aH" : er mürbe to eg en Serlaffens ber

Sruppe oerurteilt (S3esfall) ; er ift beim folgen oerunglückt
(fffiemfall); fie haben ohne überlegen gehandelt (SBenfall);

3. menu eine Seifügung babei fteht. @s ift ja bie ausfdjliepdje
Aufgabe ber Seifügimg, bas fpauptroort (ober allenfalls feinen
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Gebiete treiben? Im geeinten Europa wird man doch jedem Volk seine

Eigenart, seine Sitten und Gebräuche und nicht zuletzt seine Sprache
lassen müssen!

Es wäre also Zeit, daß die französische Schulverwaltung das Schul-
problem im Elsaß in europäischem und nicht in engstirnig nationalem
Geiste behandelte."

Groß oöer êêà?
Im Briefkasten von Nr. 7/1949 haben wir auf die Frage, ob in

einem gewissen Durchgang „anstellen von Fahrrädern" oder „Anstellen"
verboten sei, erklärt, das sei ein Grenzfall! vorzuziehen sei die Klein-
schreibung, weil es sich doch um ein Zeitwort handle. Darauf erwidert
uns ein erfahrener Korrektor — offenbar mit Recht:

Ich fürchte, Sie haben mit dem letzten Abschnitt Ihrer Antwort an
W. W., Z. unter meinen „gesetzestreuen" Kollegen etwelche Verwirrung
gestiftet. Es handelt sich hier meiner Auffassung nach durchaus nicht
um einen Grenzfall; ich würde nur die Großschreibung als richtig gelten
lassen.

Duden gibt uns zwar für den vorliegenden Fall keine ausreichende
Antwort. Er belehrt uns nur ganz allgemein, daß Wörter aller Art
groß zu schreiben seien, „wenn sie als Hauptwörter gebraucht werden",
und unter dem Titel „Grundformen" gibt er einige Beispiele, von denen
keines für unsern Fall paßt. Die schwierige Frage ist aber gerade die,
wann eine Grundform „als Hauptwort gebraucht" ist.

Wir müssen also hier, wie so oft, zur Abklärung einer Rechtschreib-
frage die Sprachlehre zu Hilfe rufen. Dann kommen wir zu folgendem
Ergebnis:

Die Grundform des Zeitwortes wird groß geschrieben
1. wenn das Geschlechtswort davor steht: „In diesem Durchgang

ist das Anstellen von Fahrrädern verboten"!
2. nach einem Vorwort,- denn das Borwort steht beim Hauptwort

und „regiert seinen Fall": er wurde wegen Berlassens der

Truppe verurteilt (Wesfall)! er ist beim Holzen verunglückt
(Wemfall)! sie haben ohne überlegen gehandelt (Wenfall)!

3. wenn eine Beifügung dabei steht. Es ist ja die ausschließliche

Aufgabe der Beifügung, das Hauptwort (oder allenfalls seinen
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Stellnertreter, bas IKirraort) nâïjer gix beftimmen: feiges 21us=

kneifen gereid]t uns nidjt gur ©fjre, bief es 'Sïuskneifen gereift
3n tiefen Süllen mit eigenfd)afts= ober fürroörflicher 'Sei»

fügung ift bie ©roftfdjreibüng rooljl unbeftritten. Kun oerlangt

boci) bie grammatifd)e £ogik, baß man bie ©runbform aud) neben

jeber anbem 3orm ber 'Setfügung als ^auptroort anerkenne,

g. 35. mit gahlroörilidjer Beifügung: ba gibt es kein ©ntrinnen;
mit K3esfal!beifügiing: einfeuchten unb ©tnfeifen ber ®efid)ts
haut nicht erforberltd) ; mit oorroörtlid)er Beifügung: £autes

Sprechen unb 3ufd)lagen non Siiren finb gu oermeiben.

©s bleibt fid) alfo gleich, ob es fjeijfe unerlaubtes Aufteilen",

„. Aufteilen ber 3al)rräber" ober „. ,Aufteilen non 3af)rrübern".
3n jebem 3mll ift bas 3eitroort oon einer Seifügung begleitet unb

bemgemäff als S)auptroort gu bel)anbeln.

S5irkltdje ©rengfälle gibt es nur, roenn bie nackte ©runbform
als Saijgegenftanb auftritt. 5)ier ift ©rofh unb Kleinschreibung ge=

Stattet : 3e£t ift baben (ober 35aben) angenehm. 5)od) gebührt — nach

fiammertj — auch in folchen 3ällen ber ©roßfd)reibung ber Korgug,

fobalb in ber Sagansfage ebenfalls ein ^auptmort erfeijeint: 3ei?t ift
33aben ein ©en uff.

35om fiebern 33oben ber ©rammatik aus betrachtet, ift — roie unfer

Seifpiel geigt — bie Regelung ber ©rofp unb Kleinfd)reibung burefjaus

nid)t fo fd)roierig ober oerfchroommen, roie man es oft barguftellen be=

liebt. 9Ütand)er „©rengfall" roirb klar, manche „Spißfinbigkeit" leuchtet

fofort ein, fobalb man grammatifd) gu überlegen beginnt, ©s fd)eint

mir ein Hauptfehler ber Schule im 9\ed)tfcl)reibunterrid)t, baß fie bie

33ehanblung bes leibigen Kapitels „3tnfangsbipftaben" nicht burd) eine

griinbliche Sdjulung in ben ©runbgiigen ber 333ort= unb Sat)lel)re

untermauert. 35on hie*' ous mürbe manches felbftoerftänbtich, roas fonft
kaum begriffen roirb. 3d) fprecl)e 1)'^ ons ©rfal)rung. 3)ie oielen oon

mir burdjgeführten £el)rlings~ unb ©ehilfenkurfe unb oor allem bie nor

groei 3al)ren eingeführten £?ernkurfe für Korrektoren geigen immer roie=

ber, baff bie 6d)roierigkeiten ber ©rof)= unb. Kleinfdjreibung non jenen

Schülern in ber Kegel leid)t bewältigt roerben, bie bie grammatifd)en

©runblagen erarbeitet ho^"- anbem, bie biefer ©runblagett ermatu

geln, bringen es meift roeber in ber Ked)tfd)retbung nod) in ber 3et=
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Stellvertreter, das Fürwart) näher zu bestimmen: feiges Aus-

kneifen gereicht uns nicht zur Ehre, dieses Auskneifen gereicht

In diesen Fällen mit eigenschafts- oder fürwörtlicher Bei-

sügung ist die Großschreibung wohl unbestritten. Nun verlangt

doch die grammatische Logik, daß mau die Grundform auch neben

jeder andern Form der Beifügung als Hauptwort anerkenne,

z. B. mit zahlwörilicher Beifügung: da gibt es kein Entrinnen?

mit Wesfallbeifügung: Anfeuchten und Einseifen der Gesichts-
haut nicht erforderlich? mit vorwörtlicher Beifügung: Lautes

Sprechen und Zuschlagen von Türen sind zu vermeiden.

Es bleibt sich also gleich, ob es heiße „. unerlaubtes Anstellen",

Anstellen der Fahrräder" oder ,Anstellen von Fahrrädern".

In jedem Fall ist das Zeitwort von einer Beifügung begleitet und

demgemäß als Hauptwort zu behandeln.

Wirkliche Grenzfälle gibt es nur, wenn die nackte Grundform
als Satzgegenstand auftritt. Hier ist Groß- und Kleinschreibung ge-

stattet: Jetzt ist baden (oder Baden) angenehm. Doch gebührt — nach

Lammertz — auch in solchen Fällen der Großschreibung der Borzug,

sobald in der Satzaussage ebenfalls ein Hauptwort erscheint: Jetzt ist

Baden ein Genuß.
Vom sichern Boden der Grammatik aus betrachtet, ist — wie unser

Beispiel zeigt — die Regelung der Groß- und Kleinschreibung durchaus

nicht so schwierig oder verschwommen, wie man es oft darzustellen be-

liebt. Mancher „Grenzfall" wird klar, manche „Spitzfindigkeit" leuchtet

sofort ein, sobald man grammatisch zu überlegen beginnt. Es scheint

mir ein Hauptfehler der Schule im Rechtschreibunterricht, daß sie die

Behandlung des leidigen Kapitels „Anfangsbuchstaben" nicht durch eine

gründliche Schulung in den Grundzügen der Wort- und Satzlehre

untermauert. Bon hier aus würde manches selbstverständlich, was sonst

kaum begriffen wird. Ich spreche hier aus Erfahrung. Die vielen von

mir durchgeführten Lehrlings- und Gehilfenkurse und vor allem die vor

zwei Iahren eingeführten Fernkurse für Korrektoren zeigen immer wie-

der, daß die Schwierigkeiten der Groß- und Kleinschreibung von jenen

Schülern in der Regel leicht bewältigt werden, die die grammatischen

Grundlagen erarbeitet haben. Die andern, die dieser Grundlagen erman-

geln, bringen es meist weder in der Rechtschreibung noch in der Zei-
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djenfefjung, gefdjroeige benn im (Erkennen unb 35erbeffern fgntaktifdjer
£?ef)Ier auf einen grünen 3meig. Oesfjalb bleiben ïï3ori>, £?ormen= unb
6at)lel)re bas ïïlplja unb Omega jeglidjen Sprad)unterrid)ts. 03. <9.

Ho^male
,,£)ott i^tosifen unô H3egtpetjew unô oon ôec

=pp= (Es fei mir erlaubt, in be^ug auf bie Oefcfjriftung ber 2Beg=
roeifer eine etraas anbere Onfidjt 311 äußern als ber Oerfaffer bes Ouf»
fa^es in ^eft 9îr. 9/10.

(Es ift für meinen gefunben OJÎenfcfjenoerftanb nictjt oljne roeiteres
felbftoerftänblict), baff 03egmeifer in ber Sprache ber ©egenb, in ber
fie ftel)en, befcfjriftet raerben fallen. 3m ©egenteil, id) mage ben ke^e»
rifdjen ©ebanken 3U ciuffern, baf) fiir 03egroeifer bie Spradje bes bejeid)»
neten Ortes majfgebenb fein fällte. 3air uns Sdjroeijer ift es mel)r ober
roeniger belanglos, in roeldjer Spradje bie Ortsbegeicljnungen lauten,
benn bie meiften roerben fie in allen Sprachen kennen; id) fage: bie
meiften, roeil id) nictjt bafür bürgen möd)te, baff jeber (Eibgenoffe 3. iß.
bie frangöfifcfjen Oîamen für 05elfd)enrof)r (Rosières) unb Ourgborf (Ber-
thoud) lüiffe. 6djon biefes kleine Oeifpiel 3eigt, bajj meine Ouffaffung,
für bie '225egroeifer fei bie Sprache bes beseiteten Ortes 3U oerroenben,
nidjt fo abroegig ift. (Es gibt aber nod) einen nie! roidjtigeren ©runb
bafür. Oie Sdjmeis ift ein 3Yembenlanb ; immer metjr ©äfte kommen
im Outo su uns. ÜBenn man mit biefem Verkehrsmittel in eine unbe»
kannte ©egenb fäfjrt, fo betrügt man eine ßanbkarte. (Es ift mir aber
keine Autokarte bekannt, auf ber „Neuenbürg" für „Neuchätel" ober

„Sferten" für „Yverdon" fteljt. 2Bas niit)t es bem Outofaljrer, komme
er aus roeldjem £anb er molle, menu er nad) Yverdon mill unb bei

feiner £?at)rt burd) beutfdjfdjroeiserifdje ©ebiete überall „3ferten" lieft?
(Er ftetjt mie bas bekannte Sier am Verg.

Vei Vafel unb Sern roirb aud) ber frembfprad)ige ©aft fid) aus»
kennen, Ober fd)on bei Viel ober Bienne mage id) 3meifel 311 Ijegen,
ob jebermann barin bie gleidje Stabt oermute. 3üir ben £?at)rplan gilt
basfelbe. 3d) finbe barin kein 9îeuenburg, kein Losanna, kein Anet,
fonbern nur Neuchätel, Lausanne unb 3ns. 2Bie foil fid) ba ein

3Yember, ber uufer £anb gar nid)t kennt, suredjtfinben
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chensetzung. geschweige denn im Erkennen und Verbessern syntaktischer
Fehler auf einen grünen Zweig. Deshalb bleiben Wort-, Formen- und
Satzlehre das Alpha und Omega jeglichen Sprachunterrichts. W. H.

Nochmals

„Von Kiosken und Wegweisern unö von der Zweisprachigkeit"

-pp- Es sei mir erlaubt, in bezug auf die Beschriftung der Weg-
weiser eine etwas andere Ansicht zu äußern als der Verfasser des Auf-
satzes in Heft Nr. 9/10.

Es ist für meinen gesunden Menschenverstand nicht ohne weiteres
selbstverständlich, daß Wegweiser in der Sprache der Gegend, in der
sie stehen, beschriftet werden sollen. Im Gegenteil, ich wage den ketze-
rischen Gedanken zu äußern, daß für Wegweiser die Sprache des bezeich-
neten Ortes maßgebend sein sollte. Für uns Schweizer ist es mehr oder
weniger belanglos, in welcher Sprache die Ortsbezeichnungen lauten,
denn die meisten werden sie in allen Sprachen kennen! ich sage: die
meisten, weil ich nicht dafür bürgen möchte, daß jeder Eidgenosse z. B.
die französischen Namen für Welschenrohr (kosières) und Burgdorf (ker-
tdouch wisse. Schon dieses kleine Beispiel zeigt, daß meine Auffassung,
für die Wegweiser sei die Sprache des bezeichneten Ortes zu verwenden,
nicht so abwegig ist. Es gibt aber noch einen viel wichtigeren Grund
dafür. Die Schweiz ist ein Fremdenland; immer mehr Gäste kommen
im Auto zu uns. Wenn man mit diesem Verkehrsmittel in eine unbe-
kannte Gegend fährt, so benützt man eine Landkarte. Es ist mir aber
keine Autokarte bekannt, auf der „Neuenburg" für „weucdätel" oder

„Iferten" für „Vverüon" steht. Was nützt es dem Autofahrer, komme
er aus welchem Land er wolle, wenn er nach Vverclon will und bei

seiner Fahrt durch deutschschweizerische Gebiete überall „Iferten" liest?
Er steht wie das bekannte Tier am Berg.

Bei Basel und Bern wird auch der fremdsprachige Gast sich aus-
kennen. Aber schon bei Biel oder Vienne wage ich Zweifel zu hegen,
ob jedermann darin die gleiche Stadt vermute. Für den Fahrplan gilt
dasselbe. Ich finde darin kein Neuenburg, kein Vossnns, kein àet,
sondern nur bteucdâtel, Voussnne und Ins. Wie soll sich da ein

Fremder, der unser Land gar nicht kennt, zurechtfinden?
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